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Norm

AVG §56;

B-VG Art131 Abs1 Z1;

KFG 1967 §73;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Hat eine im Anschluß an ein Verfahren zur Entziehung der Lenkerberechtigung ergangene Erledigung die Information

zum Inhalt, daß infolge der Entziehung der Lenkerberechtigung der betre enden Person eine "Retournierung" des

Führerscheines nicht in Betracht komme, daß diese Person aber einen Antrag auf Neuerteilung einer

Lenkerberechtigung stellen könne, so handelt es sich bei dieser Erledigung nicht um einen Bescheid, mit dem Rechte

dieser Person gestaltet oder festgestellt werden, sondern um eine Rechtsbelehrung ohne normativen Gehalt. Gegen

dieses Schreiben ist eine Beschwerde an den VwGH nicht zulässig.
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